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§ 17 K-MEKG 2002 Entlassungsschutz

K-MEKG 2002 - Karntner Mutterschutz- und Eltern-Karenzgesetz - K-MEKG 2002

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 19.12.2025

1. (1)Dienstnehmerinnen kénnen wahrend der Schwangerschaft und bis zum Ablauf von vier Monaten nach der
Entbindung rechtswirksam nur nach vorheriger Zustimmung des ordentlichen Gerichts entlassen werden.

2. (2)Das Gericht darf die Zustimmung zur Entlassung nur erteilen, wenn die Dienstnehmerin

1. 1.die ihr aufgrund des Dienstverhaltnisses obliegenden Pflichten schuldhaft groblich verletzt, insbesondere
wenn sie ohne einen rechtmaRigen Hinderungsgrund wahrend einer den Umstanden nach erheblichen Zeit
die Arbeitsleistung unterlasst;

2. 2.im Dienst untreu ist oder sich in ihrer Tatigkeit ohne Wissen des Dienstgebers von dritten Personen
unberechtigt Vorteile zuwenden lasst;

3. 3.die dienstliche Geheimhaltungspflicht verletzt oder einer dem Dienstbetrieb abtraglichen
Nebenbeschaftigung nachgeht und diese trotz Aufforderung des Dienstgebers nicht aufgibt;

4. 4.sich Tatlichkeiten oder erhebliche Ehrverletzungen gegen den Dienstvorgesetzten oder Mitbediensteten
zuschulden kommen lasst;

5. 5.sich einer in die Zustandigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung, die nur vorsatzlich
begangen werden kann und mit einer mehr als einjahrigen Freiheitsstrafe bedroht ist, oder einer mit
Bereicherungsvorsatz begangenen in die Zustandigkeit der ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren
Handlung schuldig macht;

6. 6.die Aufnahme in das Dienstverhaltnis durch unwahre Angaben, ungultige Urkunden oder durch
Verschweigen von Umstanden erschlichen hat, die ihre Aufnahme nach den Bestimmungen des Karntner
Landesvertragsbedienstetengesetzes oder nach anderen Rechtsvorschriften ausgeschlossen hatte.

3. (3)In den Fallen des Abs. 2 Z 1 und 4 ist der durch die Schwangerschaft bzw. durch die Entbindung der
Dienstnehmerin bedingte auBBerordentliche Gemutszustand zu bertcksichtigen.

4. (4)In den Fallen des Abs. 2 Z 4 und 5 kann die Entlassung der Dienstnehmerin gegen nachtragliche Einholung der
Zustimmung des Gerichtes ausgesprochen werden. Weist das Gericht die Klage auf Zustimmung zur Entlassung
ab, so ist die Entlassung rechtsunwirksam.

5. (5)Abweichend von Abs. 1, 2 und 4 ist bei 6ffentlich-rechtlichen Bediensteten die Zustimmung des Gerichtes nicht
einzuholen. Die Entlassungsgrinde des Abs. 2 gelten sinngemaR.

In Kraft seit 01.09.2025 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 17 K-MEKG 2002 Entlassungsschutz
	K-MEKG 2002 - Kärntner Mutterschutz- und Eltern-Karenzgesetz - K-MEKG 2002


